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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Kriminalitätsstatistik Baden-Württembergs im landesweiten Ver-
gleich für den Zeitraum 2013 bis 2016 unter differenzierter Betrachtung der
Schwere der jeweiligen Straftat entwickelt hat;

2. wie sich die Aufklärungsquoten für die einzelnen Straftaten im ebengleichen
Zeitraum entwickelt haben;

3. wie sich im betreffenden Vergleich die Anteile der Täter in Hinblick auf Natio-
nalität, Religion und Aufenthaltsstatus sowie die Schwere der Tat im Ver-
gleichszeitraum, insbesondere in Hinblick auf Verbrechen wie Mord, Tot-
schlag, Sexualdelikte, Drogendelikte, Brandstiftung, Körperverletzung, Eigen-
tumsdelikte und organisierte Kriminalität gestalten;

4. zu welchem Anteil es sich bei den Tätern um Mehrfachtäter handelt;

5. wie sich im betreffenden Zeitraum die Einsatzstunden der Polizeikräfte im Ver-
gleich zum Personalbestand entwickelt haben;

6. welche Kosten pro Jahr für die in Ziffer 1 genannten Straftaten in Hinblick auf
die Straftatverfolgung und -aufklärung entstehen;

7. vom wem die Kosten jeweils zu tragen sind;

8. welche Kosten pro Jahr für die in Ziffer 1 genannten Straftaten in Hinblick auf
den volkswirtschaftlichen Schaden (falls keine exakten Angaben gemacht wer-
den können, bitte Annährungswerte) entstehen;

Antrag

der Fraktion der AfD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Innere Sicherheit – Entwicklung der Kriminalität 

in Hinblick auf Täterherkunft
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9. welche Maßnahmen im Vergleichszeitraum zur Verbesserung der Aufklä -
rungsquoten ergriffen wurden;

10. welche Maßnahmen zur Verbrechensprävention, insbesondere in Hinblick auf
Verbrechen wie Mord, Totschlag, Sexualdelikte, Drogendelikte, Brandstiftung,
Körperverletzung, Eigentumsdelikte und organisierte Kriminalität, im Ver-
gleichszeitraum ergriffen wurden.

09. 01. 2017

Dr. Meuthen, Wolle

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Die jüngsten Ereignisse lassen annehmen, dass die Straftaten, insbesondere im
Bereich der schweren Straftaten durch Personen mit Migrationshintergrund, deut-
lich angestiegen sind. 

Die erhaltenen Informationen sollen zur Klärung dieser Wahrnehmung sowie zur
Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger beitragen und dienen als Grundlage
für die Veranlassung und Umsetzung von entsprechenden Gegenmaßnahme unter
Berücksichtigung von Prävention, Opferschutz und Aufklärung.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 2. März 2017 Nr. 3-1228.3/496 nimmt das Ministerium für
 Inneres, Digitalisierung und Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sich die Kriminalstatistik Baden-Württembergs im landesweiten Vergleich
für den Zeitraum 2013 bis 2016 unter differenzierter Betrachtung der Schwere
der jeweiligen Straftat entwickelt hat;

2. wie sich die Aufklärungsquoten für die einzelnen Straftaten im ebengleichen
Zeitraum entwickelt haben;

3. wie sich im betreffenden Vergleich die Anteile der Täter in Hinblick auf Natio-
nalität, Religion und Aufenthaltsstatus sowie die Schwere der Tat im Ver-
gleichszeitraum, insbesondere in Hinblick auf Verbrechen wie Mord, Tot-
schlag, Sexualdelikte, Drogendelikte, Brandstiftung, Körperverletzung, Eigen-
tumsdelikte und organisierte Kriminalität gestalten;

Zu 1. bis 3.:

Bei der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) handelt sich um eine Jahresstatistik,
in der strafrechtlich relevante Sachverhalte nach der polizeilichen Sachbearbei-
tung vor Abgabe an die Strafverfolgungsbehörden erfasst werden (sogenannte
Ausgangsstatistik). Die Datenbasis der PKS für das Jahr 2016 wird derzeit im
 Zuge qualitätssichernder Maßnahmen geprüft bzw. aufbereitet und steht somit öf-
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fentlich noch nicht zur Verfügung. So können für das Jahr 2016 im Sinne der An-
frage momentan lediglich Trendaussagen getroffen werden. Dies gilt auch für die
außerhalb der PKS geführte Statistik zur Organisierten Kriminalität.

Die PKS weist nachfolgende Anzahl an Fällen für die Jahre 2013 bis 2015 in
 Baden-Württemberg, differenziert nach Deliktsbereichen und Aufklärungsquoten
(AQ), auf:

Für das Jahr 2016 zeichnet sich ein Rückgang der Straftaten gesamt und ein leich-
ter Anstieg der Aufklärungsquote auf ein Fünfjahreshoch ab. Dabei sind vor allem
Rückgänge im Bereich der Eigentumskriminalität und den Vermögens- und Fäl-
schungsdelikten festzustellen. Die übrigen Deliktsbereiche verzeichnen Anstiege
oder entsprechen weitgehend dem Vorjahresniveau. 

Mithin werden Angaben zu Tatverdächtigen anonymisiert und in begrenztem
Umfang erfasst. Dabei ist festzuhalten, dass die Religionszugehörigkeit kein Teil
der Personalien (vgl. § 111 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) ist und
somit von der Polizei im Rahmen der Bearbeitung von Strafanzeigen grundsätz-
lich nicht erfasst wird. Zu den strafbaren Handlungen bzw. zu den jeweiligen
 Deliktsbereichen ermittelten Tatverdächtigen (TV) ergibt sich nachfolgende Ver-
teilung nach Aufenthaltsstatus:
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Für das Jahr 2016 zeichnet sich ein leichter Rückgang der Anzahl an Tatverdäch-
tigen gesamt ab. Dabei sind ein Rückgang der deutschen Tatverdächtigen und ein
Anstieg der nichtdeutschen Tatverdächtigen festzustellen. Ebenso ist ein Anstieg
der TV (Asyl/Flüchtling) zu verzeichnen. Diese Entwicklung muss im Kontext
der im Rahmen der Zuwanderung insgesamt gestiegenen Anzahl an Zuwanderern
bewertet werden. 

Nachfolgend wird die Verteilung der nichtdeutschen Tatverdächtigen nach Natio-
nalitäten dargestellt. Zur besseren Übersicht wurden die jeweils fünf meistvertre-
tenen Nationaltäten ausgewertet:

_____________________________________

1 Tatverdächtige mit dem Aufenthaltsstatus Asylbewerber, Duldung vorhanden, Kontingent-/Bür -
gerkriegsflüchtling und unerlaubter Aufenthalt.



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1524



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1524

6



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1524



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1524

8



9

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1524

Zur Darstellung der Kriminalitätslage im Bereich der Organisierten Kriminalität
(OK) wurden die in Baden-Württemberg anerkannten OK- und qualifizierten
Bandenverfahren im Zeitraum von 2013 bis 2015 ausgewertet. Im Hinblick auf
die Zuordnung der Tätergruppierungen der OK zu einer bestimmten Nationalität
können Angaben zu den Personen gemacht werden, denen im Ermittlungskom-
plex eine maßgebliche Bedeutung zukam. Die dominierende Staatsangehörigkeit
bezieht sich dabei nicht zwangsläufig auf die Personenmehrheit innerhalb der
Gruppierung.

Zur besseren Übersicht wurden die jeweils fünf meistvertretenen Nationaltäten
ausgewertet:



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1524

10

Für das Jahr 2016 zeichnet sich sowohl bei den OK- als auch bei den Bandenver-
fahren ein leichter Anstieg ab. Eine Aussage zum Aufenthaltsstatus der zur Orga-
nisierten Kriminalität ermittelten Tatverdächtigen bedürfte einer umfassenden
händischen Aktenauswertung aller Einzelfälle, auf die wegen des unverhältnis-
mäßigen bürokratischen Verwaltungsaufwands verzichtet wurde.

4. zu welchem Anteil es sich bei den Tätern um Mehrfachtäter handelt;

Zu 4.:

Die anteilsmäßige Verteilung der ermittelten Ein- und Mehrfachtäter für die Jahre
2013 bis 2015, differenziert nach deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen,
ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Für das Jahr 2016 zeichnet sich ein
Rückgang der Anzahl an Tatverdächtigen ab. Die anteilmäßigen Verteilungen der
Ein- und Mehrfachtäter unterliegen dabei keinen besonderen Veränderungen. 
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5. wie sich im betreffenden Zeitraum die Einsatzstunden der Polizeikräfte im Ver-
gleich zum Personalbestand entwickelt haben;

Zu 5.:

Voraussetzung für eine derart detaillierte Darstellung der für die Bearbeitung der
jeweiligen Straftaten eingesetzten Arbeitszeit im Vergleich zum Personalstand
wäre eine kostenträgerorientierte Zeit- und Mengenerfassung. Diese wurde in der
baden-württembergischen Polizei nicht eingeführt, weil ein solches Verfahren
insbesondere in den operativen Bereichen der Polizei einen enormen Verwal-
tungsaufwand bei gleichzeitig relativ geringem Nutzen nach sich gezogen hätte.
Folglich ist eine Darstellung, wie viele Einsatzstunden die Polizei oder bestimmte
Gruppen innerhalb der Polizei für bestimmte Tätigkeiten aufgewendet haben,
nicht möglich.

6. welche Kosten pro Jahr für die in Ziffer 1 genannten Straftaten in Hinblick auf
die Straftatverfolgung und -aufklärung entstehen;

7. vom wem die Kosten jeweils zu tragen sind;

8. welche Kosten pro Jahr für die in Ziffer 1 genannten Straftaten in Hinblick auf
den volkswirtschaftlichen Schaden (falls keine exakten Angaben gemacht wer-
den können, bitte Annäherungswerte) entstehen;

Zu 6. bis 8.:

Mittel zur Begleichung der Kosten für Straftaten im Hinblick auf Straftatverfol-
gung und -aufklärung sind in den Haushaltsansätzen sowohl der Haushaltskapitel
für die Polizei als auch im Justizhaushalt veranschlagt. 

Sogenannte Polizeikostennachweise nach der Verwaltungsvorschrift des Innen -
ministeriums über die Auslagen der Polizei in Straf- und Bußgeldverfahren (VwV
Auslagen) werden seitens der Polizei nur im Falle der Täterermittlung erstellt. In
die Polizeikostennachweise werden die in der VwV Auslagen näher bestimmten
Kosten und Auslagen aufgenommen, um in einem gerichtlichen Verfahren den
Tätern auferlegt werden zu können. Die laufenden persönlichen oder sächlichen
Ausgaben für die Polizei, auch soweit sie ausschließlich oder überwiegend durch
die Mitwirkung der Polizei bei der Erforschung von Straftaten und Ordnungswid-
rigkeiten verursacht werden, können darin nicht geltend gemacht werden. Die Er-
stattungen fließen in den Justizhaushalt. Eine jährliche Zusammenstellung aller
Polizeikostennachweise ist aus polizeilicher Sicht nicht erforderlich und erfolgt
daher auch nicht.

Darüber hinaus wird in der PKS als „Schaden“ ausschließlich der Geldwert (Ver-
kehrswert) des im Rahmen der strafbaren Handlung rechtswidrig erlangten Gutes
bzw. bei Vermögensdelikten die Wertminderung des Vermögens erfasst. Eine
 Erfassung des tatsächlich entstandenen Sachschadens, möglicher zivilrechtlicher
Ansprüche oder Folge- bzw. Behandlungskosten für beispielsweise Opfer von
Gewaltdelikten – zur Berechnung des im Sinne der Anfrage „volkswirtschaftli-
chen Schadens“ – erfolgt hierbei nicht.

Die PKS weist für die Jahre 2013 bis 2015 nachfolgende Entwicklung der Scha-
denssumme sogenannter Schadensdelikte aus. Für das Jahr 2016 zeichnet sich ein
Rückgang der Schadenssumme ab. Der vergleichsweise hohe Anstieg der Scha-
denssumme im Jahr 2014 um 94,1 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro resultiert
im Wesentlichen aus einem Schaden im Deliktsbereich der Untreue zum Nachteil
der Öffentlichen Hand im Zusammenhang mit dem Erwerb von EnBW-Aktien.
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9. welche Maßnahmen im Vergleichszeitraum zu Verbesserung der Aufklärungs-
quoten ergriffen wurden;

10. welche Maßnahmen zur Verbrechensprävention, insbesondere in Hinblick auf
Verbrechen wie Mord, Totschlag, Sexualdelikte, Drogendelikte, Brandstif-
tung, Körperverletzung, Eigentumsdelikte und organisierte Kriminalität, im
Vergleichszeitraum ergriffen wurden.

Zu 9. und 10.:

Die Aufklärungsquote erreichte im Jahr 2015 mit 60,1 Prozent ein Zehnjahres-
hoch. Für das Jahr 2016 ist nochmals ein leichter Anstieg der Aufklärungsquote
zu erwarten. Die Bekämpfung der Kriminalität, darunter die Aufklärung von
Straftaten und in Folge die Verbesserung der Aufklärungsquote, erfordern ganz-
heitliche, gezielte Strategien unter Betrachtung und Analyse der jeweiligen, in
 ihrer jeweiligen Art komplexen Kriminalitätsphänomene. Auf diesen phänomen-
bezogenen Analysen basierend werden – unter Einbindung des Landeskriminal-
amts Baden-Württemberg und der regionalen Polizeipräsidien – individuelle Kon-
zepte zur konsequenten und zielgerichteten Bekämpfung erstellt. Darüber hinaus
umfasst dieser ganzheitliche Ansatz auch den zielgerichteten Einsatz von Res-
sourcen in Form von beispielsweise Personal und Ausstattung.

In Anbetracht der Komplexität und Vielfalt von Kriminalitätsphänomenen, bei-
spielsweise Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung, Eigentumsdelikte, Vermögens- und Fälschungsdelikte oder Rausch-
giftkriminalität, ist eine pauschale Auflistung der im Sinne der Anfrage getroffe-
nen Maßnahmen nicht möglich.

Zu den präventiven Aufgaben der Polizei Baden-Württemberg gehört unter ande-
rem auch das Aufzeigen von Grenzen zwischen legalen und strafrechtlich rele-
vanten Handlungen sowie die Aufklärung über mögliche Folgen strafbarer Hand-
lungen. Hierbei sind junge Menschen eine der Hauptzielgruppen, da sich diese
häufig nicht über das Unrecht und die Folgen ihres Verhaltens bewusst sind. Um
diese möglichst flächendeckend landesweit zu erreichen, unterzeichneten das
 Innenministerium und das Kultusministerium 2015 eine gemeinsame Koopera -
tionserklärung, um das Angebot „Polizeiliche Prävention auf dem Stundeplan“ an
möglichst allen weiterführenden Schulen anbieten zu können.

Täter aus dem Bereich der Verbrechensdelikte können durch die klassischen An-
gebote der polizeilichen Kriminalprävention (z. B. zur Gewaltprävention) kaum
erreicht werden. Im Bereich der Verbrechensprävention sind vielmehr individuell,
auf mögliche Täter ausgerichtete Maßnahmen, notwendig. Diese sind vielgestal-
tig und orientieren sich an der jeweiligen Lagebewertung. Hierzu zählen u. a. Ge-
fährderansprachen oder die Aufnahme der Täter in sogenannte Intensivtäterpro-
gramme, wie das seit dem Jahr 2007 existierende Programm Mehrfachtäter und
Intensivtäter Gewalt (MIT-G) oder das Programm „Jugendliche Intensivtäter“
(JUGIT).

Strobl

Minister für Inneres,
Digitalisierung und Migration
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